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triebe in der Pflanzen- und Tierpro- 
duktion von einzelnen Genossen
schaftsmitgliedern größere Wege zu
rückzulegen, dann müssen die LFGs 
bzw. KAPs sinnvolle Lösungen fin
den, z.' B. durch die Organisierung 
betrieblicher Transporte, die Einbe
ziehung der öffentlichen Kraftver
kehrsbetriebe u. ä.
Sind in Betriebsordnungen von LPGs

und KAPs im Zusammenhang mit 
Dienstreisen ausnahmsweise solche 
Sätze für Mehraufwendungen festge
legt, die die des Reisekostenrechts 
unterschreiten, dann ist das m. E. 
ebenfalls rechtlich unzulässig, weil 
damit die Rechte der Mitglieder ein
geschränkt werden. Hier muß die 
gleiche Konsequenz folgen wie in 
dem Fall, daß Festlegungen in der

Betriebsordnung überhaupt nicht ge
troffen worden sind: die Vorschriften 
des Reisekostenrechts sind analog an
zuwenden, weil in der Betriebsord
nung der LPG bzw. der KAP eine 
rechtsunwirksame Festlegung getrof
fen worden ist.
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Rechtsprechung

Strafrecht

§ 193 Abs. 1 StGB; § 9 ASehVO; § 91 GBA; § 1 ABAO 3/1
— Schutzgüte der Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren — 
vom 20. Juli 1966 (GBl. □ S.563); §6 ASAO 192/1
— Werkzeugmaschinen der Metallverarbeitung — vom 
18. Juni 1968 (GBl.-Sdr. Nr. 592) i. d. F. der XndAO Nr. 1 
vom 1. September 1970 (GBl. II S. 546) und der ÄndAO 
Nr. 2 vom 5. September 1972 (GBl. II S. 691).
1. Die Arbeitsschutzverantwortlichen haben unter Nut
zung der objektiv vorhandenen technischen und öko
nomischen Möglichkeiten größte Anstrengungen zum 
Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen vor 
möglichen Gefahren aus dem Produktionsprozeß zu un
ternehmen und dürfen mögliche Sicherheitstechnik nicht 
durch erhöhte Anforderungen an die Werktätigen er
setzen.
2. Der Leiter jedes Betriebes — entsprechendes gilt für 
die leitenden Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Verant
wortungsbereich — hat zur Gewährleistung der Arbeits
sicherheit die Ursachen der Arbeitsgefahren und Arbeits
erschwernisse weitgehend zu beseitigen (§ 9 ASehVO), 
d. h., er muß die Arbeitssicherheit der Arbeitsstätten, 
Betriebsanlagen und -einrichtungen in den sich aus 
objektiven Notwendigkeiten ergebenden erforderlichen 
Zeitabständen überprüfen bzw. überprüfen lassen. Fest
gestellte Mängel müssen unverzüglich beseitigt werden.
OG, Urteil vom 10. Juni 1976 - 2b OSK 10/76.

Die Angeklagten sind leitende Mitarbeiter im VEB E. 
Der Angeklagte H. ist Betriebsteilleiter, der Angeklagte 
Ha. Leiter der Abteilung mechanische Bearbeitung. Der 
Angeklagte N. ist in dieser Abteilung als Meister tätig. 
Die Angeklagten sind in ihrem jeweiligen Verantwor
tungsbereich für die Durchsetzung und Durchführung 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes verantwortlich. 
Sie besitzen den Befähigungsnachweis für den Gesund- 
heits- und Arbeitsschutz.
Der Staatsanwalt des Kreises hatte gegen die Ange
klagten wegen eines Vergehens der Verletzung von Be
stimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes ge
mäß § 193 Abs. 1 und 2 StGB Anklage erhoben. Sie wur
den beschuldigt, als Verantwortliche für die Durchset
zung und Durchführung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes in ihrem Verantwortungsbereich den 
Einsatz und die Verwendung einer Fräsmaschine gedul
det zu haben, die nicht den Anforderungen aus § 6 
Abs. 1 der ASAO 192/1 — Werkzeugmaschinen der Me
tallverarbeitung — vom 18. Juni 1968 (GBl.-Sdr. Nr. 592) 
i. d. F. der ÄndAO Nr. 1 vom t. September 1970 (GBl. II 
S. 546) und der ÄndAO Nr. 2 vom 5. September 1972 
(GBl. II S. 691) entsprach. Eine Schutzvorrichtung zur 
Abschirmung des durch den rotierenden Fräser bestehen
den Gefahrenbereichs war nicht vorhanden. Die Anklage 
ging davon aus, daß es infolge der fehlenden Schutzvor
richtung am 28. Mai 1975 zu einem Arbeitsunfall kam. 
Die Instanzgerichte haben dazu folgende Feststellungen 
getroffen:
Am 12. Mai 1975 hatte der Bürger F. im Betrieb ein be

fristetes Arbeitsrechtsverhältnis aufgenommen. Vor der 
Arbeitsaufnahme wurde er vom Angeklagten N. be
lehrt und vom Werktätigen K. an der Fräsmaschine ein
gewiesen.
Der Arbeitsvorgang an der Fräsmaschine geschah wech
selseitig. Während auf der einen Seite der Maschine der 
Fräsvorgang ablief, wurde die gegenüberliegende 
Spannvorrichtung mit Werkstücken versehen. Nach Be
endigung des Fräs- und Spannvorgangs wurde durch 
Knopfdruck an der Maschine der neue Arbeitsgang aus
gelöst. Der Frästisch mit Spannvorrichtung wurde im 
Eilgang bis auf 60 mm an den Fräser herangeführt. Hier
nach schaltete sich der Fräser automatisch ein.
Während des Fräsens der Werkstücke auf der rechten 
Seite begann der Werktätige F. die auf dem Maschinen
tisch liegenden Späne mit einem Handfeger zu entfer
nen. Bei dieser Tätigkeit wurde seine rechte Hand, die 
mit einem Arbeitshandschuh bekleidet war, vom Fräser 
erfaßt. Dabei wurden ihm die Finger dieser Hand abge
trennt.
Das Kreisgericht hat die Angeklagten freigesprochen. 
Der Protest des Staatsanwalts des Kreises wurde vom 
Bezirksgericht als unbegründet zurückgewiesen. Die In
stanzgerichte haben ihre Entscheidung im wesentlichen 
damit begründet, daß die Angeklagten zwar objektiv 
Rechtspflichten verletzt haben, sie hätten aber nicht 
schuldhaft gehandelt. Das fehlerhafte Verhalten des 
Werktätigen F. sei für den Unfall ursächlich gewesen. 
Gegen diese Urteile richtet sich der zuungunsten .der 
Angeklagten gestellte Kassationsantrag des General
staatsanwalts der DDR, mit dem fehlerhafte Feststel
lung des Beweisergebnisses, unrichtige rechtliche Beur
teilung und der darauf beruhende Freispruch gerügt 
werden. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n : -  '
Das Kreisgericht hat den Sachverhalt ausreichend auf
geklärt, ihn jedoch teilweise im Widerspruch zu dem 
Ergebnis der Hauptverhandlung, wie dieses im Haupt
verhandlungsprotokoll seinen Niederschlag gefunden 
hat, festgestellt.
Das Urteil geht davon aus, daß der Werktätige F. ein
gehend über seine Pflichten im Gesundheits- und Ar
beitsschutz und speziell über sein notwendiges Verhal
ten an der Fräsmaschine belehrt worden sei. Der An
geklagte N. sagte demgegenüber aus, daß er nur all
gemein belehrte und hinsichtlich des Säuberns der 
Maschine keine Hinweise gab. Auch der Werktätige K. 
hat entgegen den Urteilsfeststellungen den Geschädig
ten nicht eindeutig darauf hingewiesen, daß die Späne 
nur bei Stillstand der Maschine weggekehrt werden 
dürfen.
Entgegen der Feststellung im Urteil, daß es dem Ge
schädigten grundsätzlich verboten gewesen sei, Arbeits
schutzhandschuhe zu tragen, sagen die Angeklagten 
übereinstimmend aus, daß es üblich war, solche Hand
schuhe zu tragen. Wenn das Kreisgericht des weiteren 
den Urteilsfeststellungen die Aussagen des sachverstän
digen Zeugen E. zugrunde legt, daß es zum Wissen eines 
Facharbeiters, gehört, bei diesen Arbeiten keine Arbeits-
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